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Urheberrecht allgemein

►Urheberrechtsgesetz 1965 (UrhG)
• http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html

►Änderungen des UrhG
• 1973 - Ausleihvergütung Bibliothek
• 1985 - Kopierabgabe
• 1993 - Schutz von Software
• 1995 - Verleih- und Vermietrecht
• 1998 - Schutz von Datenbanken
• 2002 - Urhebervertragsrecht
• 2003 - Informationsgesellschaft (1. Korb)
• 2008 - Informationsgesellschaft (2. Korb)
• 2014 - Verwaiste Werke / Zweitveröffentlichung
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§ 1  UrhG Grundsatz

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen  
für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

§ 2 UrhG  Geschützte Werke

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst 
gehören insbesondere: 

1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Bau-

kunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbild-

werke geschaffen werden;
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke ge-

schaffen werden;
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie 

Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische 
Darstellungen. 

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige 
Schöpfungen.



Grundlagen und Grundbegriffe

 „Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur 
persönliche geistige Schöpfungen.“ § 2 Abs. 2 UrhG

 Kreativer Inhalt als Ansatzpunkt
 Schutz durch Bestimmungen des UrhG
 Kein Schutz für „gemeinfreie“ Werke

 Territorialitätsprinzip (Inländergrundsatz)   =    
Art. 5 Berner Übereinkunft RBÜ (1886)



Rechte von Urhebern

 Veröffentlichung § 12 UrhG

 Anerkennung § 13 UrhG

 Öff. Wiedergabe § 15 UrhG

 Vervielfältigung § 16 UrhG

 Verbreitung § 17 UrhG

 Ausstellung § 18 UrhG

 Aufführung § 19 UrhG

 Öffentliche Zugänglich-
machung § 19a UrhG

 Funksendung § 20 UrhG

 Bild- & Tonträger § 21 UrhG

Leistungsschutzrechte

 wissenschaftl. Ausgaben § 70 

 ausübende Künstler §§ 73 ff.

 Tonträgerhersteller § 85 

 Sendeunternehmen § 87

 Filme §§ 88 ff.

 Presseverleger §§ 87f ff.



Vervielfältigungsrecht

§ 16 UrhG
(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Verviel-

fältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleich-
viel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem 
Verfahren und in welcher Zahl.

(2) Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des 
Werkes auf Vorrichtungen zur wiederholbaren 
Wiedergabe von Bild- oder Tonfolgen (Bild- oder 
Tonträger), gleichviel, ob es sich um die Aufnahme 
einer Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- oder 
Tonträger oder um die Übertragung des Werkes von 
einem Bild- oder Tonträger auf einen anderen 
handelt.



Öffentliche Zugänglichmachung

§ 19 a UrhG
Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das 

Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise 

zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von 

Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist.

INTERNET



Exkurs: Rechte des Benutzers

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 4. 10. 1990.
BGHZ 112, 264-278.

"Die Benutzung eines Werkes als solche ist kein
urheberrechtlich relevanter Vorgang. Dies gilt für
das Benutzen eines Computerprogramms ebenso
wie für das Lesen eines Buches, das Anhören einer
Schallplatte, das Betrachten eines Kunstwerkes
oder eines Videofilms."

 Werkgenuss



§ 52a Öffentliche Zugänglichmachung 
für Unterricht und Forschung

(1) Zulässig ist, 
1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus 
Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen, nicht 
gewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung 
ausschließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern oder

2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen 
oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene 
wissenschaftliche Forschung öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck 
geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.

(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten 
Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die öffentliche Zugänglichmachung eines 

Filmwerkes ist vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in Film-
theatern im Geltungsbereich diese Gesetzes stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.

(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen 
Vervielfältigungen.

(4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der 
Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
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Auswirkungen für Bildung & 
Wissenschaft

 elektronisches Schul- / Universitätsprojekt

 digitaler Forschungsapparat / Fernunterricht

 umfaßt Texte, Filme, Videos, Musik, Noten,  

Webseiten, Datenbanken usw. usf.

 eröffnet neuen Markt für neue Produkte



Kröner-Verlag gegen FernUni Hagen

Urteil des BGH vom 28. Nov. 2013 (AZ. I ZR 76/12)

 12% oder 100 Seiten ist ein kleiner Werkteil

 Veranschaulichung im Unterricht schließt Vertiefung ein

 Alle geposteten Seiten dürfen abgespeichert und ausgedruckt 

werden

 Angemessene Verlagsangebote gehen vor



Was geht & was nicht geht !

Unterricht:
 kleine Teile eines Werkes = bis zu 12% / 100 S.
 Werke geringen Umfangs = bis zu 25 Textseiten
 Beiträge aus Zeitschriften = Aufsätze

Wissenschaftliche Forschung:
 Teile eines Werkes = bis zu 25%
 Werke geringen Umfangs = bis zu 25 Textseiten
 Beiträge aus Zeitschriften = Aufsätze



Zahlungen für Vergangenheit

§ 8 Übergangsregelung [Zahlungen für die Vergangenheit] 
(1) Bis zur Bereitstellung des in § 5 Abs. 1 genannten elek-

tronischen Erfassungs- und Meldesystems durch die VG 
Wort besteht kein Anspruch auf die dort geregelten Aus-
künfte. Die Vergütung wird bis dahin pauschal entrichtet. 
Gleiches gilt für die Zahlungen für die Vergangenheit. Die 
Länder haben im Herbst 2004 eine repräsentative Erheb-
ung durchgeführt. Auf deren Grundlage wird eine Pau-
schale, die sich an § 4 orientiert, an die VG Wort ent-
richtet. 

(2) Diese Pauschale beträgt 712.500,00 € zzgl. Umsatz-
steuer … 



Zahlungen in Zukunft
 Nutzungsbezogene Einzelerfassung
 0,8 Cent pro Seite
 Linear, nicht degressiv
 Keine Berücksichtigung Anzahl Teilnehmer
 Erfassung über Eingabemaske VG WORT
 Nach Veranstaltung, nicht davor
 Vorschlag KMK: Schuldner = einzelne Hoch-

schule, nicht Bundesland



Pilotprojekt



Abschlussbericht
 Zwischen dem 10.10.2014 und dem 09.02.2015 sind insgesamt            

36.749 Dokumente in offiziellen Lehrveranstaltungen über Stud.IP
zugänglich gemacht worden, davon wurden 1.029 Dateien als 
Werknutzungen gemäß § 52a UrhG erfolgreich an die VG Wort         
gemeldet. 

 Die betroffenen Lehrenden äußerten sich kritisch zum Pilotprojekt. Die Pflicht 
zur Einzelmeldung wurde als bürokratische Belastung empfunden, die in 
keinem Verhältnis zum Nutzen steht, so dass viele angaben, auf die Nutzung 
von § 52a UrhG im Pilotsemester bereits verzichtet zu haben, bzw. das zu-
künftig zu tun. Der gemessene Aufwand beträgt knapp 4 Minuten pro 
Meldung, wobei die Beurteilung und zusätzliche Recherchen nicht einge-
bunden sind.

 Den gesamten Abschlussbericht finden Sie unter: 
https://repositorium.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2015061913251

 Weitere Informationen über das Projekt finden Sie auf der Projektseite: 
http://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/forschung/projekte/pilotprojekt_zum_52a_urhg.html

https://repositorium.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2015061913251
http://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/forschung/projekte/pilotprojekt_zum_52a_urhg.html


http://www.urheberrechtsbuendnis.de/52afragebogen/



Digitaler Semesterapparat

Abrufbar für Lehr- / Forschungssteilnehmer:
 Kleine Teile von Texten, Filme, Videos, Musik, 

Datenbanken
 Werke geringen Umfangs
 Beiträge aus Zeitschriften
 Kinofilme 2 Jahre nach Kinostart

Aber:
 Meldepflichtig
 Vergütungspflichtig

https://leiderdepro.files.wordpress.com/2013/03/duck20freude.gif



§ 52b  Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen
in öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven

Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher 
Bibliotheken, Museen oder Archive, die keinen unmittelbar oder mittelbar 
wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, ausschließlich in den 
Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten elek-
tronischen Leseplätzen zur Forschung und für private Studien zugänglich 
zu machen, soweit dem keine vertraglichen Regelungen entgegenstehen. 
Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Exemplare eines Werkes an den ein-
gerichteten elektronischen Leseplätzen gleichzeitig zugänglich gemacht 
werden, als der Bestand der Einrichtung umfasst. Für die Zugänglich-
machung ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann 
nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
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Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten

Schutzrechte in der Informationsgesellschaft

Art. 5 Abs. 3
Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen Ausnahmen 

oder Beschränkungen ... vorsehen:
...
n) für die Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenstän-

den, für die keine Regelungen über Verkauf und Lizenzen 
gelten und die sich in den Sammlungen der Einrichtungen 
gemäß Absatz 2 Buchstabe c) befinden, durch ihre Wieder-
gabe oder Zugänglichmachung für einzelne Mitglieder der 
Öffentlichkeit zu Zwecken der Forschung und privater Studien 
auf eigens hierfür eingerichteten Terminals in den Räumlich-
keiten der genannten Einrichtungen;



Kopierverbot ?

 Gilt § 53 UrhG ?

 Benutzer mit USB-Stick 

 Prozeß Ulmer-Verlag ./. UB Darmstadt

 LG, OLG, BGH, EuGH, (BVerfG?)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/USB_Stick.jpg





Elektronische Leseplätze
 Nur in Räumen der Bibliothek
 Werke aus dem Bestand:
 Bücher
 Filme
 Musik
 Handschriften

 Vergütungspflichtig
 Kein Remote-Zugriff !
 Aber: Kopieren auf USB-Stick erlaubt!!!



27

40B  Libraries and educational establishments etc: making works available through dedicated 
terminals

(1) Copyright in a work is not infringed by an institution specified in subsection (2) communicating the 
work to the public or making it available to the public by means of a dedicated terminal on its 
premises, if the conditions in subsection (3) are met.

(2) The institutions are —
(a) a library,
(b) an archive,
(c) a museum, and
(d) an educational establishment.

(3) The conditions are that the work or a copy of the work —
(a) has been lawfully acquired by the institution,
(b) is communicated or made available to individual members of the public for the 
purposes of research or private study, and
(c) is communicated or made available in compliance with any purchase or licensing terms 
to which the work is subject.

Copyright, Designs, and Patents Act of the United Kingdom, Chapter 48 (15 
November 1988), as amended through Copyright and Rights in Performances (Research, 
Education, Libraries and Archives) Regulations 2014, Statutory Instrument 2014 No. 
1372 (19 May 2014), available at http://bit.ly/1z9tb38; 



Open Access
Autoren:
 Freiwillige Einräumung von Nutzungs-

rechten
 Selbstarchivierung auf einem OA-Server

Kulturinstitutionen:
 Ressourcen im Internet verfügbar machen

Open Access Prinzip ist längst Teil 
des Urheberrechtsgesetzes !
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(1) Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur
Werknutzung Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. Ist die Höhe der
Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als vereinbart. Soweit die
vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der Urheber von seinem Vertragspartner
die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die
angemessene Vergütung gewährt wird.
(2) Eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) ermittelte Vergütung ist
angemessen. Im Übrigen ist die Vergütung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der
eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der Nutzung,
unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist.
(3) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 und 2
abweicht, kann der Vertragspartner sich nicht berufen. Die in Satz 1 bezeichneten
Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen
werden. Der Urheber kann aber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann
einräumen.
(4) ...

Der Urheber kann aber unentgeltlich ein einfaches 
Nutzungsrecht für jedermann einräumen.

§ 32 UrhG  Angemessene Vergütung



§ 31a  Verträge über unbekannte 
Nutzungsarten

(1)  Ein Vertrag, durch den der Urheber Rechte für unbekannte 
Nutzungsarten einräumt oder sich dazu verpflichtet, bedarf der 
Schriftform. Der Schriftform bedarf es nicht, wenn der Urheber 
unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann
einräumt. Der Urheber kann diese Rechtseinräumung oder die 
Verpflichtung hierzu widerrufen. Das Widerrufsrecht erlischt nach 
Ablauf von drei Monaten, nachdem der andere die Mitteilung 
über die beabsichtigte Aufnahme der neuen Art der Werknutzung 
an den Urheber unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift abge-
sendet hat…



CC-Symbole
de.creativecommons.org/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de


Open Access im Landesrecht

 § 44 LHG Baden-Württemberg:
 (6) Die Hochschulen sollen die Angehörigen ihres wissenschaftlichen Personals durch Satzung ver-

pflichten, das Recht auf nichtkommerzielle Zweitveröffentlichung nach einer Frist von einem Jahr 
nach Erstveröffentlichung für wissenschaftliche Beiträge wahrzunehmen, die im Rahmen der Dienst-
aufgaben entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung 
erschienen sind. 

 § 68 Abs. 1 Brandenburgisches Hochschulgesetz :
 “Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Betriebseinheit der Hochschule .. Sie fördert den freien

Zugang zu wissenschaftlichen Informationen.” 

 Thüringen LT-Drs. 4/3956, S. 9:
 „Die freie und ungehinderte Zugänglichkeit von insbesondere öffentlich finanzierten und ermöglichten

wissenschaftlichen Publikationen (Open Access) in einer Zeit, in der das Internet zum führenden
Recherche- und Kommunikationsmedium in der Wissenschaft geworden ist, von hoher Bedeutung.“

 § 75 Absatz 5 LHG Bremen:
 (5) Es soll ein kostenloser Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen in digitaler Form gewährt 

(open access) werden, soweit nicht berechtigte Interessen der Hochschulen oder der betroffenen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entgegenstehen. Dies kann im Wege der Primärpublikation in 
digitaler Form oder im Wege der zeitgleichen oder nachträglichen Bereitstellung von bereits anderweitig 
veröffentlichten Wissenschaftstexten oder Forschungsdaten erfolgen.



§ 38 Abs. 4 UrhG 

(4) Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer 

mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungs-

tätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich 

erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem 

Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt 

hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erst-

veröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugäng-

lich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle 

der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers 

abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Neu ab 1. Januar 2014
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Im Detail
 wissenschaftlicher Beitrag
 mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierte 

Forschungstätigkeit
 in periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinender 

Sammlung
 nach Ablauf von zwölf Monaten
 öffentlich zugänglich machen
 zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung 

ist unwirksam



Im Detail
 wissenschaftlicher Beitrag = Aufsatz
 mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierte 

Forschungstätigkeit
 in periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinender 

Sammlung
 nach Ablauf von zwölf Monaten
 öffentlich zugänglich machen
 zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung 

ist unwirksam



Im Detail
 wissenschaftlicher Beitrag = Aufsatz
 mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierte 

Forschungstätigkeit = Universität???
 in periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinender 

Sammlung
 nach Ablauf von zwölf Monaten
 öffentlich zugänglich machen
 zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung 

ist unwirksam



Im Detail
 wissenschaftlicher Beitrag = Aufsatz
 mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierte 

Forschungstätigkeit = Universität???
 in periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinender 

Sammlung = Zeitschrift
 nach Ablauf von zwölf Monaten
 öffentlich zugänglich machen
 zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung 

ist unwirksam



Im Detail
 wissenschaftlicher Beitrag = Aufsatz
 mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierte 

Forschungstätigkeit = Universität???
 in periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinender 

Sammlung = Zeitschrift
 nach Ablauf von zwölf Monaten = ab 1.1.2015
 öffentlich zugänglich machen
 zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung 

ist unwirksam



Im Detail
 wissenschaftlicher Beitrag = Aufsatz
 mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierte 

Forschungstätigkeit = Universität???
 in periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinender 

Sammlung = Zeitschrift
 nach Ablauf von zwölf Monaten = ab 1.1.2015
 öffentlich zugänglich machen = Internet (§ 19a UrhG)
 zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung 

ist unwirksam



Im Detail
 wissenschaftlicher Beitrag = Aufsatz
 mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierte

Forschungstätigkeit = Universität???
 in periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinender

Sammlung = Zeitschrift
 nach Ablauf von zwölf Monaten = ab 1.1.2015
 öffentlich zugänglich machen = Internet (§ 19a UrhG)
 zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung

ist unwirksam = Gesetz schlägt Vertrag
FAQ zum Zweitveröffentlichungsrecht: (link defekt)
allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/rechtliche-
rahmenbedingungen/faq-zvr.html



Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung 
des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf 

angemessene Vergütung    (5. Okt. 2015)
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2013

Wissenschaftsschranke
Link defekt: https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf



Zulässig ist die Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung eines veröffentlichten Werkes für 
nicht kommerzielle Zwecke 
a) wissenschaftlicher Forschung für Mitglieder in formal eindeutig bestimmten Forschungsgruppen oder 
b) der Lehr- und Lernprozesse von Lehrveranstaltungen an Bildungseinrichtungen. 
Satz 1 gilt auch für Zwecke der Bestandserhaltung durch Einrichtungen wie öffentlich finanzierte Biblio-
theken, Archive, Dokumentationen und Museen. Satz 1 gilt auch für die wissenschaftliche Forschung und 
Lehren und Lernen unterstützende Leistungen von in Satz 2 erwähnten Vermittlungsinstitutionen. 

(2) Für die Nutzung von Werken, die in öffentlich finanzierten Umgebungen unter Beteiligung von öffent-
lich finanzierten Personen erstellt wurden, ist keine Vergütung vorgesehen. 

(3) Bei von Abs. 2 abweichenden Nutzungen ist für Leistungen entsprechend Abs. 1, Satz 1 und Abs. 1, 
Satz 3 eine pauschale Vergütung vorzusehen, die zwischen den Trägern der Wissenschafts- und Bild-
ungseinrichtungen, den Vertretungen der Rechteinhaber und den Verwertungsgesellschaften vertraglich 
zu vereinbaren ist. Für Leistungen entsprechend Abs. 1, Satz 2 ist keine Vergütung vorgesehen. 

(4) Vertragliche Regelungen, die Abs. 1 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam. 

(5) Mit Einführung dieser Klausel werden die auf Bildung und Wissenschaft bezogenen Regelungen in §§
46, 47, 51, 52a, 52b, 53 und 53a Urheberrechtsgesetz aufgehoben. 

Bildungs- und Wissenschaftsklausel
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/abws-text-2014-12.html.de



Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke / 
Katharina de la Durantaye. - 1. Aufl., (Stand: Februar 2014). -
[Münster, Westf.] : MV-Wissenschaft, 2014. - XVII, 320 S.

Referentenentwurf BMJV angekündigt für 
Sommer 2016



7





„Erster Schritt der EU-Kommission“





...takes the view that using such technologies calls for special training efforts in the library,
archiving and documentation professions; calls for digital forms of collaborative work and
communication – using and developing CC licences – to be taught and applied across
national and linguistic borders in education and training, and in public research
establishments, and to be promoted in public procurement procedures;

...Urges the establishment of mandatory limitations and exceptions provided for in
existing copyright legislation, such as those in the field of education, research,
libraries and museums, to allow for the more widespread dissemination of content
across the EU, while taking into account the freedom of expression and information,
freedom of the arts and sciences, religious and linguistic diversity;

...Welcomes the Commission’s thoughts on constructing new knowledge storage
systems for the public sector by means of cloud technologies and text and data mining
that are certified and secured under data protection law; takes the view that using such
technologies in educational establishments, public libraries and archives calls for special
training efforts in the library, archiving and documentation professions, and for
corresponding multilingual accessibility for users;

Copyright legislation
Plenary sitting 19.01.2016



Drafting Options for Limitations or Exceptions to 
Confirm eLending, pt. 1 (2014)

EU Rental and Lending Directive

add a sentence to article 2.1.b of the EU Rental and Lending Directive: 

For the purposes of this Directive the following definitions shall apply: […] (b) 
‘lending’ means making available for use, for a limited period of time and not for 
direct or indirect economic or commercial advantage, when it is made through 
establishments which are accessible to the public, including the reproduction 
and transmission of digital copies of literary works contained in  the 
collections of these establishments to members of the public, provided 
that those digital copies can only be used for a limited period of time;

add a sentence to article 6 of the EU Rental and Lending Directive: 

Member States may derogate from the exclusive right provided for in Article 1 in 
respect of public lending, provided that at least authors obtain a remuneration 
for such lending. Member States shall be free to determine this remuneration, 
taking account of their cultural promotion objectives. As far as public lending 
through the reproduction and transmission of digital copies to individual 
members of the public for use, for a limited period of time, is concerned, 
“the remuneration for such lending shall be equitable”.

Referentenentwurf EU-Kommission 
angekündigt für September 2016



Copyright, Designs, and Patents Act of the United Kingdom, Chapter 48 (15 
November 1988), as amended through Copyright and Rights in Performances (Research, 
Education, Libraries and Archives) Regulations 2014, Statutory Instrument 2014 No. 
1372 (19 May 2014), available at http://bit.ly/1z9tb38; 

40A Lending of copies by libraries or archives
(1) Copyright in a work of any description is not infringed by 
the following acts by a public library in relation to a book 
within the public lending right scheme

(a) lending the book;
(b) in relation to an audio-book or e-book, copying or 
issuing a copy of the book as an act incidental to lending it.
…
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